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Messe- und Projektkommission (MPK)

• Exportförderung findet in einem zunehmend globalisierten 
Wettbewerb statt.

• In der gegenwärtigen Wirtschaftskrise ist es noch wichtiger, dass 
Firmen Präsenz an internationalen Leitmessen markieren, um 
Kontakte zu Kunden, Lieferanten und Institutionen aufzunehmen und 
weiter zu entwickeln.
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Messe- und Projektkommission (MPK)

• Zur Unterstützung des Marktauftritts von Schweizer Unternehmen 
werden Fördermittel für gemeinschaftliche 
Messebeteiligungen/Promotionen im Ausland eingesetzt. 

• Die MPK ist von Osec als unabhängige Kommission beauftragt, 
diese Fördermittel effektiv, effizient und transparent einzusetzen.
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Wirkungsvolle Schweizer Präsenz an Messen

Export Promotion
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Was wird wie unterstützt?

• Fördermittel sind dazu bestimmt, den gemeinwirtschaftlichen Teil
zu unterstützen, also jene Leistungen, die einer Branche, einem 
Cluster oder der schweizerischen oder liechtensteinischen Wirtschaft 
im Allgemeinen zu Gute kommen. Eine Unterstützung individueller 
Firmen ist ausgeschlossen. 

• Wichtigste Kriterien sind:

- Signifikanz

- Wirkung (Effektivität)

- Effizienz

- Transparenz
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Unterstützung von Gemeinschaftsprojekten im Ausland

• Beitragsgesuche können durch öffentliche oder private 
Trägerschaften und Organisationen gestellt werden. Wichtigste 
Partner sind: Handelskammern, Osec und weitere Organisatoren. 

• Die MPK beurteilt und bewilligt jährlich über 50 
Projekte/Messebeteiligungen , die in vielen Märkten durchgeführt 
werden. Damit werden Exportanstrengungen von über 650 Firmen 
wirkungsvoll unterstützt. 
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Effizienter und transparenter Prozess

• Grundlage bilden: „Reglement für Beiträge zur Unterstützung von 
Gemeinschaftsprojekten der Exportförderung“. Alle Informationen
auf website.

• Damit die Beitragsgesuche transparent und nachvollziehbar beurteilt 
werden können, entscheidet die MPK aufgrund von Kriterien, 
welche die Bedeutung des Projektes für Branche/Cluster und 
Zielland, die Wirkung und die Effizienz des Projekts umfassen. 

• Klare Regelung betreffend Mittelverwendung, Reporting, Sanktionen 
und Wiedererwägungen.
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Rückblick auf behandelte Gesuche 2008

• 53 Projektanträge geprüft und beurteilt und Mittel in der Höhe 
von CHF 1‘842‘300.00 bewilligt.

• 46 Projektanträge kamen in den Genuss von Fördermitteln.

• Die Projekte wurden weltweit in 20 verschiedenen Ländern
realisiert. 
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Antragssteller Handelskammern

Für Swiss Pavilions sind für 2008 und 2009 von 6 Handelskammern Anträge 
für insgesamt 16 Projekte eingereicht worden:

• Alle 16 Projekteingaben wurden geprüft, 13 Projekten wurden 
Fördermittel zugesprochen, 3 wurden negativ beantwortet. 

• 11 Projekte werden realisiert.

• Wichtige Ablehnungsgründe: 

- Nachhaltigkeit nicht gegeben

- Keine Signifikanz im Markt

- Nicht regelkonform
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Swiss Pavilion

Messen
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Germany

oth. West EU

East-EU

USA

South America

UAE

China/Taiwan/Singapur

Indien

Japan

41 „SWISS Pavilions“ in 20 Ländern
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Verstärkte Wahrnehmung im Ausland durch einheitliches Auftreten
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Maschinenindustrie

Zulieferindustrie

Umwelt/Energie

Bauindustrie/Innenausbau

IT/Telekommunikation

Bio-/Mikro-/Nanotechnologie

Medizin-/Zahntechnik

Chemische Industrie/Pharma

Konsumgüter (Food-Non Food)

Sicherheit/Verkehr

41 „SWISS Pavilions“ – nach  Industrien
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Rückmeldungen aus den Ausstellerbefragungen

• 75% der Messe-Aussteller werten die Teilnahme gesamthaft als Erfolg (gut bis 
sehr gut).

• Hauptmotiv ist das Schaffen von neuen Kundenkontakten und das Pflegen von 
Kontakten.

• Diese Erwartung wurde – bei realistischer Erwartungshaltung – erreicht. Das 
heisst: massvolle Erwartungen wurden übertroffen, grössere Erwartungen 
erfüllten sich weniger.

• Als entscheidender Vorteil der gemeinwirtschaftlichen Messeteilnahme wird 
die Unterstützung des Organisators vor Ort und die vorteilhafte Standplatzierung 
angegeben. 

• Vertiefte Befragung im Jahr 2009 geplant.
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Empfangene Reaktionen der Antragssteller an die MPK

• Kürzung der Vorlaufzeit für Beitragsgesuchs-Eingabe an MPK: (heute 6 
Monate). Die Kommission wird in Zukunft flexibler reagieren.

• Sehr vereinzelt Beschwerden bezüglich zu starrer Anwendung des Reglements. 

Aber: Gleichbehandlung aller Antragssteller ist wichtig! 
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Erkenntnisse seit Einführung des Reglements

• Seit Start der MPK und Einführung des Reglements hat sich die Qualität der 
Eingaben stetig verbessert.           

• Nach dem Einführungsjahr 2007 wurde 2008 das Reglement konsequent 
angewendet. Dieser Prozess ist nun institutionalisiert und wird allgemein 
akzeptiert. 

• Die MPK kann zunehmend stichhaltige Aussagen machen zur Zielerreichung :

- Signifikanz

- Wirkung

- Effizienz

- Transparenz
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Zur Verfügung stehende Fördermittel erhöhen und zielgerichtet für nachhaltige 
Projekte unter Berücksichtigung der derzeitigen schwierigen Marktbedingungen
einsetzen.

Synergien fördern: Zusammenarbeit/Koordination in Branchenverbände und Cluster-
Netzwerke verstärken.

Schwerpunkte setzen: Messebeteiligungen in besonders erfolgsversprechende
Märkte und Clusters fördern. 

Aussichten 2009 - Schwerpunkte
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Besten Dank für Ihr Interesse!

Ihre Fragen und Anregungen sind sehr willkommen!
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Projektbeiträge und Mittelverwendung

Beiträge dürfen nur im Rahmen des eingegebenen Projekts und nur für den 
beantragten Zweck verwendet werden.

Bei wesentlichen Projektänderungen oder bei Nichtdurchführung eines beantragten 
Projekts ist die Geschäftsstelle unverzüglich darüber zu informieren. Es besteht kein 
Anspruch auf Entschädigung des verursachten Aufwandes.

Die Auszahlung der gesprochenen Beiträge erfolgt erst nach der Projektdurchführung.
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Sanktionen / Wiedererwägung

Sanktionen

Verletzt ein Beitragsempfänger die reglementarischen Bestimmungen, so kann die 
MPK beschliessen, bereits gesprochene Beiträge nicht auszuzahlen, bis zur Erfüllung 
der Bestimmungen zurückzubehalten oder bereits gezahlte Beiträge zurückzufordern.  

Wiedererwägung

Der Gesuchssteller oder Beitragsempfänger kann bei der MPK ein 
Wiedererwägungsgesuch stellen, sofern er neue Tatsachen geltend machen kann.


